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Amtsblatt

der

Königlichen Regierung zu Düsseldorf.
Stück 3«.
Inhalt des Reichs-Gesetzblattes.

«KS 918. Das zu Berlin am 10. Juli 1874 aus¬

gegebene 21. Stück des Reichs-Gesetzblattes enthält:
'Nr. 1010. Verordnung, betreffend die Kautionen

der bei dem Auswärtigen Amte, bei der Verwaltung

des Reichs - Jnvalidenfonds und im Bureau des

Reichstags angestellten Beamten. Vom 6. Juli 1874.
Nr. 1011. Bekanntmachung, betreffend das Ver¬

bot des Umlaufs der niederländischen Halbgulden-

stiicke, sowie der österreichischen und ungarischen Vier-

ielguldenstücke. Vom 29. Jnni 1874.
Nr. 1012. Bekanntmachung, betreffend die Außer¬

kurssetzung der Zweiguldenstücke süddeutscher Währung.
Vom 2. Juli 1874.

Inhalt der Gesetzsammlung
gsv 919. Das zu Berlin am 6. Juli 1874 aus¬

gegebene 19. Stück der Gesetz-Sammlung enthält:
Nr. 8219. Gesetz, betreffend die Verwendung der

von dem Commerzienrath Sabey zu Münster für den
Bau und Betrieb einer Eisenbahn von Wesel nach

Bocholt bestellten, dem Staate verfallenen Kaution.
Vom 15. Juni 1874.

Nr. 8220. Gesetz, betreffend die Aufnahme einer

Anleihe in Höhe von 50,600,000 Thalern zur Er¬

weiterung des Staats-Eisenbahnnetzes. Vom 17.
Juni 1874.

Nr. 822 l. Verordnung, betreffend die Einführung

der Neichsmarkrechnung. Vom 28. Juni 1874.
Nr. 8222. Allerhöchster Erlaß vom 12. Juni 1874,

betreffend die Verleihung eines höheren Amtskarakters

an die Richter erster Instanz.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Centtal-Behörden.

»Sß. 911. Betreffend das Verbot des Umlaufs

der niederländischen Halbguldenstücke, sowie der öster¬

reichischen und ungarischen Viertelguldenstücke. Vom
29. Juni 1874.

Auf Grund des Art. 13 des Münzgesetzes vom

S.Juli 1873 (Reichs-Gesetzblatt S. 233) hat der

Bundesrath nachstehende Bestimmungen getroffen:

Die niederländischen Halbguldenstücke, sowie die
Ausgegeben zu Düsseldorf am 18 Juli 1874.

Jahrgang 1874.
österreichischen und ungarischen Viertelguldenstücke

dürfen fortan in Zahlung weder gegeben noch ge¬
nommen werden.

Berlin, den 29. Juni 1874.
Der Reichskanzler: I. V.: Del brück.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Provinzial Behörden.

s«? 908. Betreffend die Pontonier-

Uebungen auf dem rechten Rheinstromarm
vor der Insel Oberwerth bei Coblenz.

Das Schifffahrt treibende Publikum wird hierdurch

benachrichtigt, daß in der Zeit von Donnerstag den
30. Juli bis Mittwoch den 5. August dieses Jahres

(excl. Sonntag den 2. August) auf dem rechten
Rheinarm östlich von der Insel Oberwerth, oberhalb

Coblenz von Morgens 6 bis Vormittags 12 Uhr,

größere Pontonier-Üebungen abgehalten werden sollen,
wobei jedoch der Rhein wahrscheinlich niemals voll¬

ständig überbrückt werden wird.
Coblenz, den 26. Juni 1874.

Der Ober-Präsident der Rheinprovinz:

gez. von Bardeleben.
909. Bestimmungen über die Orga¬

nisation der Provinzial-Hebammen-Lehr-

anstalt zu Cöln und die allgemeinen

Grundlagendes Anstalts-Etats.

Nach dem 2. Alinea des 8- 1 des Reglements über

die Leitung und Verwaltung der Hebammen-Lehr¬

anstalt zu Cöln vom 31. Oktober 1872 unterliegt die
Feststellung der Zahl der etatsmäßig aufzunehmenden

Hebammen-Schülerinnen, die Vertheilung derselben
auf die einzelnen Regierungsbezirke, endlich die etats¬

mäßige Feststellung der Zahl der unentgeltlich aufzu¬

nehmenden armen, sowie der Pensionssätze der

zahlenden Schwangeren der Beschlußfassung des

Provinzial-Landtages bei Feststellung des periodischen
Anstalts-Etats.

Soweit etatsmäßige Stellen frei sind, findet die

Aufnahme von Hebammen-Schülerinnen und armen

Schwangeren ohne Rücksicht auf die betheiligten Re¬

gierungsbezirke und Kreise statt.

Im Uebrigen werden die Erfordernisse der Auf¬

nahme besonders bestimmt.

I. Feststellung der Zahl der Schule-
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rinnen und Vertheilung derselben auf
die einzelnen Regierungsbezirke.

Dem bisherigen Etat der Hebammen-Lehranstalt zu
Cöln lag die Aufnahme von 35 Schülerinnen pro
Cursus zu Grunde; nach der Erweiterungwird die¬
selbe pro Cursus 60 Schulerinnen aufnehmen,also
jährlich selbst bei Berücksichtigung der pro Cursus
früher zurückbehaltenen5 Repetentinnen ungefähr t 10
Hebammen für die Bedürfnisseder Provinz aus¬
bilden können.

Der dem Landtage vorgelegte Etat ist daher bereits
auf 60 4- 60 Schülerinnen pro -rnno bemessen.

Schon im Anfange des Jahres 1373, kurz nachdem
die Anstalt in die obere Leitung und Verwaltung des
Provinzial-Verwaltungs-Raths und seiner Organe
übergegangen war, hat jeder Cursus außer zwei Re¬
petentinnen, die zur Unterstützung der Oberhebamme
beim Unterrichte :c. unerläßlich erschienen, mit 38 neu
ausgenommenen Schülerinnen besetzt werden müssen,
um auch den RegierungsbezirkTrier und 7 Kreise
des Regierungsbezirkes Coblenz mit Hebammen aus.
reichend zu versehen, da die Lehranstalt in Trier am
1. April v. I. von den betheiligten Staats- und
städtischenBehörden geschlossen worden war.

Die aufgenommenenSchülerinnen vertheilen sich
auf die einzelnen Regierungsbezirke, wie folgt:Sommer- Winter

1. Regierungsbezirk Aachen .
2. Regierungsbezirk Coblenz .
3. Regierungsbezirk Cöln . .
4. Regierungsbezirk Düsseldorf 13 11
5. Regierungsbezirk Trier. . 5 8
Bei der Vertheilung der Schülerinnenauf die ein¬

zelnen Bezirke wurde die Seelenzahl als Maaßstab
angenommen, weil sie allein die beste bekannte Norm
für das Bedürfniß nach Hebammen abgeben kann.
Dabei hat der Bezirk Düsseldorfvrer Schülerinnen
zu wenig zugetheilt erhalten, während auf die übri¬
gen Bezirke je eine Schülerin zu viel gekommen ist.

Bei der Besetzung des laufenden Sommereursus
ist ein Ausgleich aus Grund einer besonders geführten
Controle bereits angestrebt, allein nur in der Weise
vorläufig erzielt, daß aus den Bezirken Aachen,
Coblenz und Cöln genau die auf sie kommende Zahl
von Schülerinnen einberufen, Düsseldorfaber mit
4 Schülerinnen im Minus geblieben ist, die Trier
jetzt im Ganzen zu viel hat. Grund hierzu war der
Umstand, daß im Regierungsbezirk Trier eine Menge
Hebammenverbändeohne Hebammen waren und be¬
gründete Präsentationen von Schülerinnen zur Aus¬
bildung auf öffentlicheKosten angebracht hatten.

Ein weiterer Ausgleich wird bei der Besetzungder
folgenden Lehrcursen angestrebt werden, zu welchem
Ende eine besondere Controle bei der ständischen
Centralbehörde fortgeführt wird. Da ein sichererer
Vertheilungs - Maaßstab zur Befriedigung eines ge¬
meinsamen Bedürfnisses,als die Seelenzahl, wohl
nicht gefunden werden kann, wobei eine Berücksichti-
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gung von zu Tage tretenden besonderen Verhältnissen
bei Besetzung einzelner Lehrcursen nicht ausgeschlossen
ist, kann nur ferner beantragt werden, der hohe
Landtag wolle der seither befolgten Praxis des Pro-
Vinzial-Verwaltungs-Rathsseine Zustimmung geben.
II. Erfordernisse der Aufnahme und Ge¬
währung von Freistellen an präsentirte

Schülerinnen.
Das Gesetz über die Freizügigkeitvom 1. No¬

vember 1867 — B. G.-Bl. S. 55 — und die
Gewerbe-Ordnung für den Norddeutschen Bund vom
21. Juni 1869 - B. G -Bl. S. 245 — haben er¬
hebliche Veränderungenin dem Hebammenwesen ge¬
schaffen; der Gewerbebetrieb der geprüften Hebammen
ist freigegeben, sodaß sie im ganzen Staatsgebiete sich
niederlassen und das Gewerbe au-üben können.

Der Herr Minister der geistlichen, Unterrichts- und
Medicinal-Angclegenheiten hat in dem Circular-Erlasse
vom 2. Juni 1870 N. II 2037 diesem Umstände
Rechnung getragen und soweit hier die dort aufge¬
führten Bestimmungenin Betracht kommen vorge¬
schrieben, (8. 2), daß die Zulassung zur Prüfung
nur nach Absolvirung eines Hebaminen-Lehrcursus in
einer Preußischen Anstalt erfolgen dürfe, daß 3)
die Zulassung zum Lehrcursus nur im Alter von 20
bis 33 Jahren zulässig, bei dem Aufnahmegesucheein
Kreisphysikatsattest über körperliche und geistige Be¬
fähigung und über die Befähigung zum Lesen und
Schreiben,ein ortspolizeiliches Attest über unbeschol¬
tenen Ruf und ein Geburts- und Taufschein einzu¬
reichen sei, daß präsentirte Schülerinnen an erster
Stelle aufzunehmen, und an zweiter Stelle Schüle¬
rinnen auf eigene Kosten,

daß kostenfrei lernende Schülerinnen eine ihnen zu¬
gewiesene Stelle 3 Jahre lang verwalten müßten und

daß auf Grund des Gesetzes vom 11. März 1850 —
G.-S. S. 265 — und der Verordnung vom 20. Sep¬
tember 1867 — G.-S S. 1529 — wie bereits von
einzelnen Rheinischen Negierungen geschehen, Heb-
ainmenbezirkezu bilden und die Zahl der darin an¬
zustellendenHebammen festzustellen sei.

Diese Gesichtspunkte bedürfen einer Aenderung nicht,
auch nachdem die Verwaltung der Anstalt an den
Provinzial-Verwaltungsrathübergegangen ist.

Fraglich könnte es nur sein, in welchen Fällen be¬
gründete Präsentationen zur Ausbildungvon Schule-
rinnen auf allgemeine Kosten anzuerkennen sind.

Nachdemdas Hebammengewerbe der freien Con-
currenz der geprüften Hebammenüberantwortet ist,
kann eine begründete Präsentalion zur Ausbil¬
dung einer Hebammen-Schülerin auf öffentliche
Kost e»i in der Pcovinzial-Hebammen-Lehranstalt
nach Ansicht des Provinzial-Verwaltungsraths nur
dann anerkanntwerden, wenn die gesetzlich gewährte
freie Concurrenz nach der Ungunst der localen Ver¬
hältnisse nicht die Folge hat, daß eine Gemeinde, ein
Hebammenverband,durch sie sein Bedürfniß an ge¬
prüften Hebammen befriedigt erhält, wenn also nach-



gewiesen ist, daß es der präsentirenden Gemeinde
resp- dem Bezirks-Hebammen-Verbande an einer qua-
lificirten Hebamme fehlt, daß eine solche bei öffent¬
licher Ausschreibung der Vacanz mit entsprechendem
Einkommen nicht zu erlangen gewesen, und daß endlich
auch auf Publication der Stellenvacanz keine quali-
ficirte Hebammenschülerin sich bereit gefunden hat,
behufs Niederlassung in dem betreffenden Orte oder
Hebammcn-Verbanderesp. Uebernahme der Stelle auf
eigene Kosten ihre Ausbildung als Hebamme herbei¬
zuführen.

Die Präsentation von Hebammen-Schülerinnen
zur Ausbildung auf öffentliche Kosten für Gemeinden,
in denen nach der Erklärung des betreffenden König¬
lichen Kreisphysicus die Vermehrung der vorhandenen
Hebammennicht einmal wünschenswerth ist, sind in
der letzten Zeit so zahlreich gewesen, daß eine genaue
Prüfung derselben nach den dargelegten Gesichts¬
punkten angezeigt erscheint; denn die gegenseitige
Unterstützung innerhalb der Provinz Behufs deren
Versorgung mit den nöthigen Hebammen, also die Aus¬
bildung von Hebammen auf gemeinsameKosten kann
doch selbstverständlichnur dann Platz greifen, wenn
aus der freien Concurrcnzkeine Befriedigung des
Bedarfs hervorgeht. Sie darf also füglich nicht zu¬
gestanden werden, wenn Privat Interessender aufzu¬
nehmenden Schülerin das Motiv der Präsentation
abgeben.

Wenn auf solche Weise eine verhältnißmäßige Ver¬
mehrung der auf eigene Kosten lernenden Schüle¬
rinnen °mit der Zeit eintreten wird, dann wird eine
entsprechende Entlastung der Gemeinden der Provinz
in den nach allgemeinen Grundsätzenumzulegenden
Zuschuß-Unterhaltungskosten der Anstalt die natür¬
liche Folge sein, ohne daß die einzelne dürstige Ge¬
meinde oder der Hebammen-VerbandOpfer zu bringe«
hat und ohne daß eine Beeinträchtigung in dem Vor¬
handensein einer genügenden Anzahl geprüfter Heb¬
ammen auch in den ärmeren Theilen der Provinz
stattfindet, llnter Anwendung dieser Gesichtspunkte
sind seit dem Uebergange der Anstalt in die provinzial-
ständische Verwaltung zu den bis jetzt besetzten 3
halbjährigen Lehrcursen aufgenommen:

auf Präsentation in Freistellen 30 Schülerinnen
auf eigene Kosten . . . . . 46 S chülerinnen

Summa 76 Schülerinnen
Nach diesen Erfahrungen würden im Etat incl.

der Stellen von etwa 10 freien Repetentinnen 55
Freistellen und 65 Stellen für zahlende Schülerinnen
einstweilen vorzusehen sein, daher der Betrag von
löst Thaler x 65 — 6500 Thaler sulz Titel II
pos. I als muthmaßliche Einnahme vorgeschlagen ist
und beantragt wird, diese Etatspositionund mit ihr
die entwickelten Gesichtspunktegutheißen zu wollen.

Die Anmeldefrist für den Sommercursus in der
Anstalt endet am 20. März, diejenige für den Winter-
cursus am 20. September jeden Jahres, alle später
eingehenden Gesuche können für den betreffenden

Cursus nicht mehr berücksichtigt werden, da am 14.
April beziehungsweiseam 14. October die Lehrcurse
beginnen und die zwischeuliegende Zeit zur Prüfung
der Anmeldungen,Entscheidung über dieselben und
Einberufung der zugelassenen Schülerinnen erfor¬
derlich ist
III. Einrichtung einer besseren Pensions¬

classe für Schülerinnen.
Beim Provinzial-Verwaltungs-Rathe ist der Vor¬

schlag zur Verhandlung gekommen, für zahlende Schü¬
lerinnen besserer Stände, welche die Hebammen-Kunst
zu erlernen wünschen, eine bessere Pensionsclasse
unter Befreiung von den, den anderen Schülerinnen
obliegenden Hausarbeitenund Gewährung eines be¬
sonderen Zimmers an 2 -4 Pensionairinnen bei ent¬
sprechender Erhöhung des Pensionssatzes in der Anstalt
einzurichten, hierdurch Frauen und Töchtern besserer
Stände die Ausbildung zu erleichtern, und somit dem
Hebammengewerbe,zunächst wenigstens in den Städten,
bei seiner erheblichen materiellenEinträglichkeit auch
Personen von besserer Erziehung zuzuführen.

Nachdem auch der Anstalts - Director, Geheimer
Sanitätsrath Dr. Birnbaum sich für den Vorschlag
und die Anstellung eines Versuches ausgesprochen,
erlaubt sich der Provinzial - Verwaltungs - Rath, dem
Provinzial-Landtageden Versuch dieser Einrichtung
und die Normirung des in dieser Klasse zuzahlenden
Pensionssatzesfür den Lehrcursus auf 200 Thaler
vorzuschlagen.Da es sich zunächst um einen Versuch
handelt, ist im Etat auch noch keine Rücksicht hierauf
genommen worden.
IV. Feststellung des P ensi o nssatze s der

zahlenden Kranken und Schwangeren.
Der Pensionssatz der zahlenden Kranken und

Schwangerenin der Anstalt war unter der früheren
Verwaltu«g normirt:

in der I. Classe auf 1 Thlr. 20 Sgr. täglich
in der II. Classe auf — Thlr. l5 Sgr. täglich
in der III Classe auf — Thlr. 7 Sgr. täglich.
Da in den Verhältnissen keinerlei Aenderungen ein¬

getreten sind, die vorangeführtenSätze auch als an¬
gemessen und entsprechend sich bewährt haben wird
beantragt, es bei denselben vorläufig lediglich be¬
wenden zu lassen.
V. Bestimmungen über die Zahl der un¬
entgeltlich aufzunehmenden armen

Schwangeren.
Die Zahl der unentgeltlich aufzunehmenden armen

Schwangeren läßt sich etatsmäßig nicht normiren.
Die in Aussicht genommene größere Zahl von

Schülerinnenerfordert größeres Unterrichts-Material,
da für eine Schülerin zu ihrer Ausbildung von den
Fachtechnikernmindestens die Vornahme von fünf
Entbindungenfür nöthig erachtet wird. Soweit die
Raumverhältnisse es gestatten, wird die Anstalt dem
hervortretenden Bedürfnisse an Unterrichtsmaterial
überall zu genügen suchen, und wird in der III.
Classe, bei unentgeltlicher Aufnahme von Schwange-



ren, die sich zu den Uebungen der Schülerinnenher¬
beilassen, nicht zu schwierig sein dürfen, da die
ghnaikologische Klinik der Universität Bonn sogar
Prämien an arme Schwangere,die als Unterrichts¬
material dienen, zahlt und der Hebammen-Lehranstalt
eventuell das Unterrichtsmaterialentziehen würde.

Um das nöthige Unterrichts - Material für die
Hebammen-Lehranstalt zu Cöln zu beschaffen, hat
man zu dem Auswege greifen müssen, daß den in der
III. Classe gegen Zahlung des täglichen Pflegesatzes
von 7 Sgr. aufgenommenen Schwangeren,vom 14.
Tage vor der Niederkunft ab, bis nach Ueberstehung
des Wochenbettes ganze Freistelle in der Anstalt be¬
willigt wird, wenn dieselben sich zu den Uebungen
der Schülerinnen hergeben. Als Resultat der Ver¬
waltung der beiden letzten Jahrgänge wird hervor¬
gehoben, daß bei Mitberücksichtigungder Einwirkung
des letzteren Umstandes im Jahre:

1872: 418 Schwangerean zusammen 9661 Pflege¬
tagen;

1873: 383 Schwangere an zusammen 8478 Ver¬
pflegungstagen unentgeltliche Pflege in der Anstalt
gefunden haben.

Die Einnahme an Pensionssätzenin 1872 betrug
2013 Thlr. 13 Sgr. 8 Pf.

Die Einnahmenan Pensionssätzen in 1873 betrug
2206 Thlr, 18 Sgr.

Die gute Ausbildung der Schülerinnen ist der
Zweck der Anstalt, der nicht außer Acht gelassen
werden darf und in dieser Hinsicht darf hier constatirt
werden, daß die Hebammen-Lehranstaltzu Cöln,
welche nunmehr zu den bedeutendsten solcher Institute
in Deutjchland zählen wird, in technischer Hinsicht
aus ihre bisherigen Leistungen stolz sein darf.
IV. Repartition der Unterhaltungs¬

kosten der Anstalt.
Die Vertheilungder Unterhaltungskosten der An¬

stalt, soweit dieselben nicht durch eigene Einnahmen
und die Lehrkosten der zahlenden Schülerinnen ge¬
deckt wurden, hat seither auf die einzelnen Regierungs¬
bezirke des alten Hebammen-LehrverbandesCöln nach
dem dreijährigen Durchschnitte der für jeden Regie¬
rungsbezirk in der Anstalt ausgebildeten, präsentirten
Schülerinnen (Freischülerinnen)stattgefunden. Die
Regierungsbezirke haben sodann bei weiterer Unter-
vcrtheilung der Beiträge, soweit hier bekannt, einen
verschiedenen Modus eintreten lassen, Einzelne sich
aber doch dem Principe der gegenseitigen Unter¬
stützung in dieser Angelegenheit innerhalb des Bezirks
genähert und die Aufbringung der Kosten für die
Freischülerinnenals gemeinsame Angelegenheit des
Bezirks behandelt.

Im Bezirke des ehemaligen Lehranstaltsverbandes
Trier hat eine allgemeine Vertheilung von Kosten
überhaupt nicht stattgefunden; vielmehr blieb alles
das, was durch den Lehrkostenbeitrag der einzelnen
Schülerinnen eventuell der Gemeinden, für welche
sie ausgebildetwurden, nicht gedeckt worden ist, der

Hospitien - Verwaltung in Trier, deren Annex die
dortige Anstalt war, zur Last.

Mit der Ausdehnung der Wirksamkeit der Lehr¬
anstalt in Cöln auf die ganze Provinz unter der
Intention, dem ganzen Bedürfnisse an Hebammen
überall in derselben zu entsprechen, erschien es ge¬
boten, die Aufbringungder Kosten der Anstalt, so¬
weit sie nicht durch eigene Einnahmengedeckt werden,
als gemeinsame Aufgabe der ganzen Provinz zu be¬
trachten. Die Aufnahme von präsentirten Schülerin¬
nen in Freistellen hat nur den Zweck, den weniger
leistungsfähigenOrten und Bezirken (Hebammenbe¬
zirken), in denen sich geprüfte Hebammen nach Erlaß
der neuen Gewerbeordnungund des Freizügigkeits¬
gesetzes nicht niederlassen und sich auch keine Schüle¬
rinnen finoen, die auf eigene Kosten ihre Ausbildung
beantragen, dennoch mit Hebammen, und zwar kosten¬
frei, zu versorgen.—

Mit diesem Zwecke der gegenseitigen Unterstützung
in dieser Angelegenheit kann nur eine Repartition der
Kosten nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit,also
nach Maßgabe des Gesammtbetragesder directen
Steuern incl, der zur Zeit noch für Rechnung des
Staates auskommenden Schlacht- und Mahlsteuer
mit Ausschlußjedoch der Hausirgewerbesteuer auf
die ganze Provinz vereinbarlichsein; denn noch
künftighin die Angelegenheitals gemeinsame Sache
der einzelnen Regierungsbezirke zu behandeln, würde
sich schwer mit der vorbehaltlosen Erklärung der
Hebammen - Lehranstalt als eine Provinzialanstalt
vereinbaren lassen, die Kosten - Repartition nach der
Seelenzahlaber in unbilliger Weise einem Kreise mit
armer Bevölkerungdieselbe Kostenquote auferlegen,
wie einem Kreise mit gleicher, aber wohlstehender
Bevölkerungund endlich die Repartition nach der
Zahl der unentgeltlich ausgebildeten Hebammen
gerade die ärmeren Kreise treffen, die nach dem
Principe der gegenseitigenUnterstützung, welches auch
in anderen Provinzial-Jnstitutionenbereits Ausdruck
gesunden hat, erleichtert werden sollen. Das Regle¬
ment über die Leitung und Verwaltung der Hebammen-
Lehranstalt in Cöln vom 31. October 1872 hat aber
so wenig, wie das alte Reglement, eine specielle
Bestimmung über den Repartitions-Modus der Kosten
der Anstalt getroffen, vielmehr die Bestimmung hier¬
über dem Provinzial-Landtage bei Aufstellung des
periodischen Anstalts-Etats offen gelassen.

In der Erwartung, daß der vorstehenden Motivi-
rung die Zustimmung des Provinzial-Landtagesnicht
ausbleiben werde, hat der Provinzial - Verwaltungs-
Rath in seiner Sitzung vom 17. Januar c. beschlossen,
dem hohen Landtage die künftige gleichmäßige Re¬
partition der Kosten nach dem Maßstabe der gesamm-
ten directen Staatssteuern incl. der für Rechnung
des ^Staates erhobenen Schlacht- und Mahlsteuer
und excl. der Hausirstcuer (Classe II auf die ganze
Provinz in Vorschlag zu bringen und die Beiträge
pro 1874 unter Vorbehalt der Zustimmung des



Provinzial - Landtages schon nach diesem Maßstabe
ausgeschrieben.Der Herr Ober-Präsident der Rheinprovinz hat
M staatliches Aufsichts-Organ gegen die Ausführung
dieses Beschlusses nichts zu erinnern gefunden und
den sämmtlichen Kreisbehördensind die vorstehend
erörterten Motive der anderweitenKostenvertheilung
bei Ausschreibungderselben dargelegt worden. ohne
daß von irgend einer Seite eine Reklamation hier¬
gegen eingegangen ist.

Der Provinzial - Verwaltungs - Rath empfiehlt die
vorstehenden sechs Propositionen dem hohen Land¬
lage auf Grund der seither in der Verwaltung der
Provinzial-Hebammen-Lehranstalt zu Cöln gemachten
Erjahrungen zur geneigten Annahme und bittet um
die Ermächtigung die ausgesprochenen Grundsätze,
aus welchen auch der dem Provinzial-Landtage vor¬
gelegte Anstaltsetat basirt, der Fortführung der Ver¬
waltung bis auf Weiteres zu Grunde zu legen.

Nachdem den vorstehenden sechs Propositionendes
Provinzial-Verwaltungs «Raths vom 22. Rheinischen
Provinzial-Landtage in der Plenar - Sitzung vom 9.
Juni cr. die Zustimmung ertheilt worden ist, werden
dieselben hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Düsseldorf,den 9. Juni 1874.
Der Vorsitzende des Provinzial-Verwaltungs-Raths:

Im Auftrage: Forster.
9ZH. 910. Bedingungen, Erfordernisse
und Pensionssätze für die Aufnahme und
Verpflegung von Kranken in der Pro«
Vinzial-Jrren-H eilanstalt zu Sieg burg.

l. Die Ausnahme von Kranken in die Irren-
Heilanstalt ist bei der Anstalts-Direktion nachzusuchen.
A 6 des Reglementsvom 20. November1872):

a) Für solche Kranke, welche die normalmäßige
Verpflegung in der untersten Klasse (III.) er¬
halten sollen, ist der Ausnahme-Antrag von der Orts¬
behörde mittels Einsendungdes beantworteten ärzt¬
lichen Fragebogenszu stellen.

Können die Verpflegungskosteneines solchen Kranken
bon den Angehörigen desselben getragen werden, so
muß außerdem ein amtliches Attest über die Zahlungs-
Wgkeit der Letzteren beigefügt werden.

Liegt es dagegen in der Absicht, für den Kranken
line ganze oder theilweise Freistelle zu erwirken, so
ist dem Aufnahme-Antragaußer dem vorgedachten
Fragebogen nur ein Revers beizufügen, durch welchen
sich die bezügliche Gemeinde verpflichtet, den Kranken,
wenn sich derselbe zu einer weiteren Behandlung in
bcr Anstalt nicht mehr eignen sollte, innerhalb drei
Wochen nach erfolgter AufforderungSeitens der
Anstalts-Direktion wieder abholen zu lassen.

Erst dann, wenn die Anstalts-Direktionüber die
Ausnahmesähigkcit des Kranken entschieden resp, die
Genehmigung zur Aufnahme desselben ertheilt hat,
ms die Abführung des Kranken nach der Anstalt

unter den sud 2 vorgeschriebenenFormalitäten
erfolgen.

Da die Genesungsfähigkeiterfahrungsmäßig in
geradem Verhältniß steht zu der Dauer der Krankheit
und mit jedem Monate der Krankheitsdauer abnimmt,
muß die möglichste Beschleunigung der Aufnahme-
Anträge und der Ueberführung der Kranken in die
Heilanstaltnach Ausbruch der Krankheit dem Publi-
kum und den Behörden dringend empfohlen werden.

Namentlich ist nicht abzuwarten,bis auf den gleich¬
zeitig gestellten Antrag auf ganze oder halbe Freistelle
entschieden ist, da diese Entscheidung grundsätzlich
erst nach der Aufnahme erfolgt und auf milder
Praxis beruht.

b) Für Kranke, welche in die höheren Ver«
pflegungSklassen (I. und II.) aufgenommen wer¬
den sollen, sind die Aufnahme-Anträge von den
Angehörigen resp. Vormündernschriftlich mit Angabe
der gewünschten Verpflegungsktasse unter Beifügung
des beantwortetenärztlichen Fragebogens und eines
Attestes Seitens der betreffenden Gerichts- oder Orts-
Polizeibehörde,daß die Aufnahme des Kranken in
die Irren-Heilanstalt ihrerseits genehmigt werde, und
unter Abgabe eines schriftlichen Reverses zu stellen,
wonach der die Aufnahme Beantragende sich ver¬
pflichtet, den Betrag der Verpflegungskostenviertel¬
jährlich und jedesmal 14 Tage vor dem Anfange
des Quartals, voraus zu zahlen und den Kranken,
wenn sein Zustand die längere Belassung in der
Anstalt nicht mehr erlaubt, auf Aufforderung der
Direktion spätestens binnen 3 Wochen wieder abho¬
len zu lassen.

Bei beiden Kategorien von Kranken sind genaue
Angaben über Herkunft, Alter, Confession, bürgerliches
Domizil, Geburtsort, Stand, Gewerbe, Name des
Ehegatten und Namen, Stand und Wohnort der
Eltern erforderlich.

Bei Ausländern kann eine möglichst vollständige
Krankheitsgeschichte die Stelle des für Rheinländer
vorgeschriebenenärztlichen Fragebogensersetzen.

e) Kranke, welche an Epilepsie, durch Schlagfluß
entstandener Lähmung, Krebsgeschwürenoder an
höheren Graden von Syphilis leiden, sind eben so
wie die von Kindheit an Schwach- und Blödsinnigen
von der Aufnahme in die Heilanstalt ausgeschlossen;
Krankheitsfälle von veraltetem Irrsinn mit jahre¬
langer Dauer können nur ausnahmsweiseAufnahme
finden.

2. Nach erfolgter Genehmigung des Aufnahme-
Antrages muß der Kranke ungesäumt, mit möglichster
Rücksicht auf seine Schonung (jedoch lieber mit An¬
wendung von Zwang als von Täuschung und List)
drr Anstalt zugeführt werden; sollte die Einführung
sich über 14 Tage nach der ertheilten Aufnahme-
Erlaubniß verzögern, so ist die Direktion von den
Gründen dieser Verzögerung in Kenntniß zu setzen;
die Gestattung einer späteren Einführung bleibt wei¬
terer Entscheidung vorbehalten.



Die Unterbringung der Kranken darf nur in den
dringendsten Fällen an Sonn- und Festtagen statt¬
finden, die Abholung nie an solchen Tagen.

Die etwa die Kranken begleitenden Polizeidiener
haben stets beim Transport Civilkleider anzulegen.

Es wird gewünscht, daß die Kranken von einem

ihrer Angehörigen begleitet werden, der mit ihrer
Vergangenheit und den Verhältnissen der Erkrankung
genau bekannt und im Stande ist, den Anstaltsärzten
die denselben noch nöthig scheinendeAuskunst -n
ertheilen.

3. Es bestehen folgende Vergflegungskosten:

Klasse.

I.

Verpflegungssätze
für Kranke.

Hierfür
Wird gewährt. Bemerkungen.aus der

Rhein¬
provinz.

Thlr.

aus
andern

Provinzen
Thlr.

aus dem
Auslande.

Thlr.

II.

III.
(Normal-
Klasse.)

600

300

175

700

3ö0

250

800

400

300

Die Bewilligung von ganzen oder theilweisen Frei¬
stellen erfolgt nur für die III. Verpflegungsklasseund
nach Maßgabe der gänzlichen Leist'ungsunfähigkeit
oder beschränktenLeistungsfähigkeit der Geisteskranken
und der zu ihrem Unterhalt gesetzlich verpflichteten
Angehörigen und findet immer nur für solche Perso¬
nen statt, welche entweder einen Untersiützungswohnsitz
in einer Rheinischen Gemeinde haben oder ohne
Untcrstützungswohnsitzsind und in der Rbeinprovinz
erkranken, beziehungsweise zu Lasten des Rheinischen
Landarmenverbandeshülfsbedürstig werden.

Für Personen, welche Unterstützungswohnsitzaußer¬
halb der Rheinprovinzhaben, hat die Gemeinde, von
welcher die Einlieferung der Kranken in die Anstalt
erfolgt, die Gemeinde des auswärtigenUnterstützungs¬
wohnsitzes in Anspruch zu nehmen und die von

Eine gesonderte gutl I. Aerzliche Behandlung, Arznei. Bäder,
möblirte Wohnung zur Wäschereiwgung, Theilnahmean den Ver>
alleinigenBenutzung desfgnügungen,Beschäftigung und Unterricht

sind unentgeltlich. Für besondere Bedürf¬
nisse, Spazierfahrten, Wein zc., sowie
Unterhaltung in Kleidungsstückenist aber
für die Kranken aus der I.'und II. Klasse eine
Summe als Privatkasse bei der Anstalis-
kasse zu hinterlegen, über deren Verwendung
jährlich auf Erfordern öfters, Rechnung
gelegt wird.

2.' Für die besondere Haltung eines
nen Wärters für einen Kranken der II. Klaffe
steigert sich der jährliche Verpflegungssatz
um 132 Thlr.

3. Für die etwa nothwendig oder
wünschte Anstellung noch eines zweiten eige¬
nen Wärters ist eine Vergütung von "
Thlr. jährlich zu entrichten.

4. Wird für einen Kranken der II. Klaff
die Theilnahme am ersten Tisch verlangt
so ist dafür eine jährliche Mehrvergütun
von 75 Thlr. zu entrichten.

5. Das Tragen der eigenen Kleider kau
den Kranken der III. Klasse nur ausnah
weise und gegen die Verpflichtung der
gehörigen, sie in der Bekleidung aus ihr

fMitteln zu erhalten, gestattet werden.
dieser einziehbaren Kosten ohne Abzug an die Anstal
zu entrichten.

Die Anträge auf Bewilligung einer ganzen ode
theilwcisenFreistelle in der III. Verpflegungsklaff
sind unbeschadet des vorangegebenen Aufnahme-Vcr
fahrens durch den betreffenden Herrn Kreis-Landrai
an den Provinzial-Verwaltungsrathzu richten.

Der Antrag auf Freistelle m'uß enthalten. Persona
und Familien-Verhältnissedes Kranken und der z
seiner Fürsorge gesetzlich verpflichteten Personen, d
Vermögens-, Erwerbs- und Besteuerungsverhältm
derselben und die Angabe, ob und wo der Kran
Unterstützungswohnsitzbesitzt. Auf die Verhäl
nisse der Gemeinde, aus welcher di
Einlieferung stattfindet, kommt
nicht an.

Kranken, ein eigener
Wärter und der erste
Tisch.

Eine anständigemöb¬
lirte Wohnung, welche
mit 2-3 andern Kran¬
ken derselbenVerpfle¬
gungsklasse zu theilen ist,
Wartung (1 Wärter auf
3 bis 4 Kranke dieser
Klasse) und der zweite
Tisch.

Die Kranken dieser
Klasse wohnen in größe¬
rer Anzahl zusammen,
erhalten den dritten
Tisch und werden von
der Anstalt gekleidet.
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5 Die Zahlung der Verpflegungskosten für die
I.und ll> Verpflegungsklasse,sowie für alle diejenigen
Kranken der Normal- (III.) Klasse, welchen Freistellen
Mt bewilligt sind, findet nur für ganze Quartale
pMumeranäo Statt; scheidet der Kranke vor Ab¬
lauf eines Verpflegungsquartales aus, so werden die
vorausgezahlten Verpflegungskostenvon dem auf das
Ausscheiden folgenden Tage ab zurückgezahlt. Beim
Ableben eines Kranken haben die Angehörigen des¬
selben, beziehungsweisedie Gemeinde des auswärtigen
IliiterstützungswohnsitzeS (oont. pos. 4) die Kosten
der Beerdigung zu tragen.

Bei solchen Kranken, welche nicht durch öffentliche
Behörden des Inlandes der Anstalt überwiesen wer¬
den, ist auf Erfordern der Direktion für die Pensions¬
zahlung Sicherheit zu stellen,

g. Die Absendung von Briefen Geldern und
Mm an die Anstalt muß jederzeit portofrei erfol-In keinem Falle dürfen Zusendungen von
Briefen, Geld :c. direct an die Kranken ohne ärztlicheMimmung geschehen,vielmehr sind Briefe für die
Kmnken sämmtlich an die Direktion, Gelder und
Mm aber an die Kasse der Anstalt zu senden.

7. Besuche bei den Kranken dürfen nur mit Ge-
chnugung der Direktion stattfinden. Zur Vermeidung
möthiger Reisekosten wird ausdrücklich daraus
,Heilsam gemacht, daß es dienlich ist, der Zustim-
Wg der Direktion vorher schriftlich sich zu ver-
chui. Die Besuche selbst werden in Rücksicht auf
m Dienst in der Anstalt besser im Laufe der Woche
" an Sonn- und Festlagen auszuführen sein.

Borstehende Bedingungen und Pensionssätze werden
ich Grund des §. 2 des Reglements über die Leitung
lud Verwaltung der in der Rheinprovinz vorhande¬
nen Provinzial-Jrren-Heil- und Pflegeanstalten vom
W. Aovember1872 und zufolge Beschluß des 22.
Minischen Provinzial-Landtages vom 3. Juni c.
hierdurch festgesetzt.

Düsseldorf,den 3. Juni 1874.
Ter Rheinische Provinzial-Verwaltungs-Rath:

Im Auftrage: Fo r ste r.
d'iS- 913. Zu Sterkrade, im Regierungsbezirk
Düsseldorf, wird am 1. August cr. eine mit der Post¬
Halt conrbinirte Telegraphen-Station mit beschränk
iem Tagesdienste eröffnet werden.
Cöln, den 10. Juli 1874.

Kaiserliche Telegraphen-Dircction.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Königlichen Regierung

>SK. 902. Nachdem der Artikel 4 der Deutschen
maß- und Gewichts-Ordnung vom 17.August 1868,
sicher lautet:

Entfernungsmaaß dient die Meile von 7500
Metern"

durch das Reichsgesetz vom 7. Dezember 1873 auf¬
gehoben worden ist, hat der Herr Minister des
Innern im Einverständnisse mit dem Herrn Finanz-
Minister bestimmt, daß ber Dienstreisen in A n-
gelegenheiten, welche zum Nessort des
Ministeriums des Innern gehören, der
Liquidation der Reisekosten fortan das Metermaaß
zum Grunde zu legen und das Verhältniß:

1 Meile gleich 7,5 Kilometern,
hei der Berechnung der Reisekosten in An¬
wendung zu bringen ist. Wie die vollen Meilen
hiernach auf Kilometer, werden auch die in Rechnung
kommenden aliquoten Theile einer Meile aus die
einsprechende Quote voir 7,3 Kilometern, beispiels-

Meile auf 1,5 Kilometer, zu redu-werse also
ciren sein.

Die Behörden und Beamten des Refforts des
Herrn Ministers des Innern innerhalb unseres Ver¬
waltungsbezirks werden hierdurch angewiesen, diese
Bestimmungen bei ihren Liquidationen zu beachten.

Düssetdorf, den 10. Juli 1874. I. 11. 3790.
ÄZi? 904. Nach Mittheilung des Kaiserlichen
Consulats zu Aokohama hat bei der in der Nacht
vom 20. zum 2i. März d. I. an der Küste der Insel
„Nipon" unweit des Vorgebirges „Jdzu" erfolgten
Strandung des französischenPostvampsers .Nil" der
Deutsche Staatsangehörige Carl Leiseberg, welcher
sich als Passagier an Bord des gedachten Dampfers
befand, feinen Tod gefunden.

Die Heimaths- und sonstigen Verhältnisse des p.
Leiseberg sind nicht festzustellen gewesen.

Die Polizeibehörden werden angewiesen, nach den
etwaigen Angehörigen des Verunglückten in ihren
resp. Bezirken recherchiren und denselben ini Er-
mittelungsfalle von dem Tode des p. Leiseberg in
geeigneter Weise Nachricht zukommenzu lassen.

Düsseldorf, den 9. Juli 1874. 1. 11. 3831.
917. Es ist bei uns zur Anzeige gekommen, daß

von den Polizeibehörden und Bürgermeistern unseres
Regierungsbezirks häufig zu den Führungs - und
andern Attesten der tarifmäßige Stempel nicht ver¬
wendet wird. Wir sehen uns daher veranlaßt, darauf
aufmerksam zu machen, daß diejenigen Beamten,
welche stempetpflichtige Atteste stempelfrei ausstellen,
die m der Allerhöchsten Cabinets - Ordre vom 28.
October 1836 (Gesetz-Samml. clo 1836 S. 308) be¬
zeichnete Geldstrafe verwirkt haben. Zugleich weisen
wir daraus hin, daß die Führungsatteste seit dem
Gesetze vom 26. März v. I., betreffend die Aufhebung
bezw. Ermäßigung gewisser Stempelabgaben keines¬
wegs stempelfrei sind und daß der Vermerk: „Stem¬
pel vorbehalten" die Verpflichtung des Stempelver¬
brauchs in keiner Weise einschränkt und daher be¬
deutungslos ist. Ein Attest darf nur dann stempel¬
frei ausgestellt werden, wenn im Atteste gleichzeitig
bescheinigt wird, daß der Requirent wegen Armuth
den Atteststempetnicht beibringen kann.

Düsseldorf, den 8. Juli 1874. 1. 11. 3729.
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905. Nachweisung
der bei den Königlichen Gewerbegerichten des Regierungsbezirks Düsseldorf in den Jahren 1864 bis ei»,

schließlich 1873 zur Entscheidung gelangten Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

Lfd.
Nr.

Des Gewerbegerichts

Sitz. Bezirk.
Zeit der

Einrichtung.
Zahl der zur
Erledigung

gekommenen
Streitfälle.

Erledigt durch

Ver¬
gleich. Urtheil.

Bemerkungen.

Barmen

Burscheid

Crefeld

Düsseldorf

Elberfeld

M.-Gladbach

Lennep

Remscheid
Solingen

Stadtkreis
Barmen

Bürgermeiste¬
reien : Bur¬

scheid, Schle-
busch, Leich-
lingen, Witz¬

helden
Stadt- und

Landkreis Cre¬
feld. Außerdem
cfr. Col. Be¬

merkungen
Sammtqe-

meinde Düssel¬
dorf

Oberbürger-
meistereiElber-

feld
Kreis M.-
Gladbach.

Außerdem cfr.
Col. Bemer¬

kungen
Bürgermeiste¬
reien: Lennep,

Ronsdorf,
Radevorw

Wald, Hückes-
wagen u. Lüt¬
tringhausen,
letztere Ge¬

meinde jedoch
nur in Bezug

auf Woll-
fabrikation

Remscheid
Bürgermeiste¬
reien : Solin¬

gen, Dorp,
Höhscherd,

Wald. Mer-
scheid u. Gräf-

rath

I. Jan. 1841

14. März
1844

19.Jan.181l
reorganisirt
29. Novbr.

1811

15. Novbr.
1344

25. Mai 1841

1. September
1836 reorga¬
nisirt 1841

1841

7. März 1841
31. October

1840

6179

607

7871

2423

6428

6568

1035

1854
4526

4244

376

5786

1732

5073

4632

599

106Z
3149

1935

231

2085

696

1355

1936

436

791
1377

Außer dem Stadt- u. Landkreise
Crefeld gehören zum Bezirk des
Gewerbegerichts zu Crefeld die
Gemeinden Kempen, Borst, Hüls,
St. Tönis, St. Hubert und St
Tönisberg des Kreises Kempen;
ferner die jetzt dem Kreise Mörs zu¬
getheilte Gemeinde Friemersheim,
die früher zum Kreise Crefeld
gehörte.

Außer dem Kreise M.-Gladbach ge¬
hören zum Bezirk des Gewerbe¬
gerichts zu M.-Gladbach die Bür¬
germeistereien Grevenbroich, Elfen,
Jüchen,Hochneukirch und Wickralh
des Kreises Grevenbroich und die
Bürgermeistereien Dülken, Stich-
teln, Kaldenkirchen, Lobberich,
Waldniel, Oedt, Grefrath, Breyell,
Boisheim, Bracht, Brüggen,
Amern St. Anton und Amem
St. Georg des Kreises Kempen.

Summa 37,496

Vorstehende Nachmessung bringen wir hiermit zur öffentlichen Kenntniß.
Düsseldorf, den 10. Juli 1874.

26,654 10,842

I. III. 3594
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SiZV 920. Durch Rescript des Herrn Ober-Präsi¬
denten der Nheinprovinz vom Juli d. I. Nr. 6067

ist genehmigt worden, daß zu Gunsten der evan¬

gelischen Präparanden-Ansta lt ,zu Orsoy
durch Deputirte derselben im Laufe dieses Jahres
bei den evangelischen Bewohnern unseres
Verwaltungsbezirks eine Hauscollecte abge¬

halten werde. Die Dbpulirten, welche mit von der
Ortsbehörde zu Orsoy beglaubigten Legitimationen

versehen sein müssen, sind ermächtigt, die gesammelten
Gaben an sich zu behalten.

Düsseldorf, den 13. Juli 1874. I. V. L. 3190.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
anderer Behörden

SIR- 906. Bei der hiesigen Ober - Post - Direktion
lagern folgende im zweiten Quartal c. eingesandte
unbestellbare Gegenstände:

1. Geld-und Packetsendun gen.

Ein Brief aus Werden an Hicking in Werden mit

2 Thlr,, ein Brief aus Essen an Horn in Rennerod
mit 1 Thlr., ein Brief aus Mülheim a. d. R. an
Kolkmann in Duisburg mit 1 Thlr., eine Postan¬

weisung aus Düsseldorf an die Gußröhrenfabrik in

Oberhausen über 3 Thlr. 8 Sgr., eine Postanweisung
aus Emmerich an Neichmann in Zeyst über

13 Sgr., eine Postanweisung aus Oberhausen an

Eoffrey in Amsterdam über 1 Thlr. 15 Sgr. 11 Pf.,
eine Postanweisung aus Neviges an Gumpner in

Eitorf über 8 Thlr. 24 Sgr., eine Postanweisung

aus Essen an Landgericht Homberg über 10 Sgr.,

ein Packet aus Uerdingen an Maasen in Ober¬

hausen, 1 Pfd., ein Korb' aus Duisburg an Klingel-

hoser in Gelsenkirchen, 12 Pfd., ein Packet aus Essen
an Müller in Crefeld, 5 Pfd., ein Packet aus M.-

Gladbach an Probst in Essen, 5 Pfd., ein Packet
aus Elberfeld an Linnekugel in Herdecke, 3 Pfd.

2. Aufgefundene Gegenstände:

Eine Cigarrentasche, zwei Schirme, ein Porte¬

monnaie, ein Federmesser, ein Stock.
Die unbekannten Absender resp. Eigenthümer dieser

Gegenstände wollen sich wegen deren Empfangnahme
binnen 4 Wochen bei der Ober-Post-Direction oder

der ihnen zunächst gelegenen Postanstalt melden.

Nach Ablauf dieser Frist werden die Gegenstände
verkauft und der Erlös, sowie die aus den Geld¬

wesen und Postanweisungen herrührenden Beträge

der Postarmenkafse überwiesen.

Düsseldorf, den 9. Juli 1874.

Der Kaiserliche Ober-Postdirector: Fried erich.
SZS 912. Dienstordnung

des Königlichen Landgerichts zu Düsseldorf während
der Ferien des Jahres 1874.

Artikel 1. Die Ferienkammer wird eröffnet am

1. August 1874, Vormittags 9 Uhr. Die öffentlichen

Sitzungen derselben finden Statt am 7., 8., 10., 11.,

2l., 22., 24., 25. August und am 4., 5., 7., 8., 18.,

19.. 21., 22. und 30. September 1874, Vormittags
9 Uhr.

Artikel 2. Die Sitzungen vom 7. und 21.

August, sowie vom 4. und 18. September sind zu¬
nächst für die Zuchtpolizei - Appellations - Sachen
bestimmt.

Artikel 3. Zur Erledigung der Oppositionen
in Subhastationssachen sind die Sitzungen vom 8.

und 22. August und vom 5. und 19. September
bestimmt.

Artikel 4. Die Refers - Sitzungen werden ge¬
halten am 8. und 22. August und am 5. und 19.
September, Nachmittags 4 Uhr.

Die Sachen sind Tags vorher anzumelden.

Artikel 5. Zur Anmeldung der Ehescheidungs¬

klagen, sowie zur Präsentation der olographischen
Testamente sind der 8. und 22. August, sowie der

5. und 19. September, Nachmittags 4 Uhr bestimmt-

Die Präsentation der Testamente ist Tags vorher
anzumelden.

Artikel 6. Die Rathskammer-Sitzungen in

Civil- und- Strafsachen haben Statt, vorbehaltlich
anderweiter Bestimmung des Vorsitzenden der Kammer

bezüglich einzelner Sachen, am 8. und 22. August,
sowie am 5. und 19. September cr., Nachmittags
4 Uhr.

Artikel 7. Die Sitzungen der Zuchtpolizeikammer

finden Statt am 8., 10,, 11., 22., 24. und 25. August
und am 5., 7., 8., 19., 21., 22. und 30. September
d. I-, Vormittags 9 Uhr.

Düsseldorf, den 3. Juli 1874.

Der Landgerichts-Präsident: Der Ober-Sekretair:

gez. Hellweg. gez. Fröhlich.

UAiZ. 921. Folgende Fabrikzeichen sind zur Ein¬

tragung in die Zeichenrolle behufs Erwerbung des

ausschließlichen Rechts zu deren Prägung angemeldet :
Auf alle Stahl- und Eisenwaaren sowie deren Ver¬

packung ^
liegender Hirsch mit und ohne Pfeil,

1. von der Firma Johann Krumm zu
> l. Bruch bei Remscheid;

„Vogel im Nest" von der Firma

Ehlis u. Heidmann zu Remscheid;
il

gehörnte und geflügelte

Löwen der assyrischen My¬

thologie einzeln und auch

gegeneinanderstehend von
der Firma I. P. Hasen¬

clever sel. Ww. u. Sohn

in Remscheid.

Einwendungen dagegen sind binnen zwei Monaten



bei uns anzubringen.
Remscheid,den 14. Juli 1874.

Königliches Gewerbe-Gericht.

SicherheitS-Polizei.
892. In der Nacht vom 27, auf den 28.

vorigen Monats sind dem Winkelicr Heinrich Kree-
keler zu Meiderich folgende Gegenstände mittels Ein¬
bruchs aus feinem Laden entwendet worden: 12 graue
Drillichjacken, 8 bis 10 graue Drillichhosen, 2 schwarze
englisch lederne Hosen, 2 graue englisch lederne Hosen,
3 graue englisch lederne Jacken, 74 bis 80 Ellen
blaue Leinwand, circa 10 Pfund Wollengarn und
Sayett verschiedenerFarben, 1 Hut weißen Zucker,
2 bis 2i/z Thaler Kupfergeld, 3 graue und braune
Herrenmützen, einige Mett- und Blutwürste.

Ich ersuche Diejenigen, welche über den Verbleib
der gestohlenen Gegenständesowie über die Thäter¬
schaft, auf deren Entdeckung der Bestohlene eine
Belohnung von 10 Thalern ausgesetzt hat, Auskunft
zu geben vermögen, hiervon mir oder der nächsten
Polizeibehörde Anzeige zu machen.

Wesel, den 3. Juli 1874.
Der Staatsanwalt: Hell weg.

NZZi. 896. Es sind entwendet:
1) In der Nacht zum 24. Juni d. Js. dem Berg¬

mann Christian Eudenback aus Altenessen: eine Brief¬
tasche, enthaltend2 Steuerzettel und 3 Quittungen.

2) In der Zeit vom 26. Mai bis lS. Juni cr.
dem Bauunternehmer H. Berg aus Düsseldorf aus
dem Neubau des Familienhauses zu Kettwig aus
einer vernagelten Kiste: die Beschlagtheile für 9 Thü¬
ren, und zwar 9 Schlüssel, 9 Paar Messingdrücker
und 18 halbe Aufsatzbänder.

3) In der Nacht vom 6. auf den 7. Juni d. Js.
dem Ackerer Wilhelm Muhlendyck zu Noßkotheneine
Schiebkarre.

Jeder, welcher über den Verbleib der vorstehend
aufgeführten entwendeten Gegenstände oder über die
Thäterschaftderselben Auskunft zu geben im Stande
ist, wird ersucht, sofort mir oder der nächsten Polizei-
Behörde davon Mittheilung zu machen.

Esten, den 3. Juli 1874.
Der Staatsanwalt: Schlüter.

SZK 907 Es sind entwendet
1) In der Nacht zum 3. d. Mts. dem Walzwerk¬

besitzer Carl Julius Schultz von hier: 1. ein silberner
Suppenlöffel, gez. N. N., 2. vier silberne Servietten¬
ringe, gez. O. st. 8. — öl. 8. und N., 3. ein
oxydirter Serviettenring, 4. eine alfenide Kaffeekanne
mit Filtrirtrichter, 5. ein alfenide Deckel und Untersatz
einer Butterdose, 6. zwei alfenide Zahnstocherhalter
in Regenschirmform, 7. zwei alfenide Nußknacker und
zwei Gabeln, 8. fünfzehn alfenide Cremelöffel und
fünfzehn Theelöffel, 9. ein alfenide Fischmesser mit
abgebrochenem Heft, 10 eine Flasche Bordeaux-Wein
und fünfzig Cigarren, 11. ein Paar Herren-Stiefelet-
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ten und eine Knabenjacke,12. ein Regenmantel und
ein Bügeleisen,13. ein Juchten - Portemonnaie mit
gelbem Bügel und zwei Schiebladenschlüssel.

2) In der Nacht vom 14. zum 15. Juni d. I,
aus der Krupp'schen Bahnwärterbude Nr. 2:

Eigenthum der Firma Fried. Krupp:
1. Etne Ofenbürste, 2. eine Mappe, enthaltend

Jnstructionsbücher und Anstcllungs - Contract des
Weichenstellers Weher.

L. Privat-Eigenthum des Weher:
l. Ein Handtuch, 2. ein Küchenmesser und eine

Gabel, 3. ein Paar neue Strümpfe, 4. fünf Tauben
nebst Korb.

3) Am 20. Juni d. I. auf dem hiesigen Wochcn-
markte der Ehefrau des FabrikarbeitersPaul Renisch
zu Colonie Cronenberg, Bürgermeisterei Altendorf
wohnend 1. ein schwarzledernes Portemonnaiemit
gelbem Bügel und Drückverschluß nebst einem In¬
halt von etwa 6 Thaler in 10, 5 und einzelnen
Silbergroschenbestehend.

4) Am Abend des 18. Juni d. I. dem Schlosser
Felix Feindt von hier eine silberne Chlinderuhr mit
Goldrand und Sekundenzeiger. 18 Linien groß, auf
8 Steinen gehend, die Nummer 11,323 führend, an
welcher sich eine kurze goldene massive Gliederkette
mit einem goldenen Medaillon, ein Büchlein dar¬
stellend, ohne Photographien, jedoch 6 Photographien
ausnehmen kann, befand.

Jeder, welcher über den Verbleib der entwendeten
Gegenstände oder über die ThäterschaftAuskunft zu
geben im Stande ist, wird ersucht, sofort mir oder
der nächsten Polizeibehördedavon Mittheilung zu
machen.

Essen, den 6. Juli 1874.
Der Staatsanwalt: Schlüter.

Personal Chronik.
gz? 925. Dem zum Regierungs- und Bau-Rath
ernannten Wasserbau-Jnspector Hipp ist die mit der
Rheinstrombau - Verwaltung verbundene Rheinschiff-
fahrts-Jnspector-Stelleim 3. Bezirke des conventio-
nellen Rheinstroms verliehen worden.

Coblenz, den 6. Juli 1874.
Der Ober-Präsidentder Rheinprovinz:

gez. von Bardeleben.
NAH. 914/ Der bisherige zweite Beigeordnete
Johann Joseph Vincentz ist für die gesetzlichesechs¬
jährige Amtsdauer zum ersten Beigeordneten der
Bürgermeisterei Linn ernannt.

926. Personal- Veränderungen
im Bereiche der Königlichen Intendan¬

tur des 7. Armee-Corps.
Beförde rungen:

Witowski, Garnison - Verwaltungs - Jnspector m
Düsseldorf zum Garnison - Verwaltungs - Ober-
Jnspector; Gerberding, interimistischerProviant-
Amts - Controleur in Düsseldorf zum etatsmäßigen
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Proviant-Amts-Controleur; Miethner, interimistischer
Kasernen « Jnspector in Münster, zum etatsmäßigen
Kasernen-Jnspector.

Vers etzungen:
Guetling, Proviant - Amts - Controleur in Minden

nach Hannover; Broßling, Depot - Magazin - Verwal¬
ter in Greisenberg als Proviant - Amts - Controleur
nach Minden; Schiemann, Proviantmeister in Münster
nacy Brandenburg; Scharst II., Proviantmeisterin
Brandenburgnach Münster; von Kleist, Jntendantur-
Secretair von der Intendantur der 14. Division zu
der der 12. Division und Schulte, Jnten'mntur-
Secretair von der Intendantur des 2. Armee-Corps
zu der der 14. Division.
SA«. 929. Der Königliche Oberbergrath Eilert hat
vom 1. Juli er. ab die Stelle eines Mitgliedes des
Oberbergamtszu Dortmund angetreten.

Dem Bergassessor Schreiber bisher in Jbbenbüren
ist vom 1. Juli er. ab die Stelle des Directors der
Königlichen Steinkohlenwerke zu Borgloh und Oesede
unier Ernennung zum Bergwerks-Director übertragen
worden.

Dem BergastestorGrast ist vom 1. April er. ab
die commissarische Verwaltung der Stelle des Direc¬
tors der Saline Neusalzwerk zu Oeynhausen über¬
tragen worden.

Dortmund, den 8. Juli 1874
Königliches Oberbergamt.

Patente.
SAß. 915. Dem Brunnen- und Röhrmeister Carl
tzildebrandtsen, zu Bres'au ist unter dem 8. Juli
1874 ein Patent

auf einen Brunncnständer für Hochdruckwasser-
leitungen mit selbstthätigem Abschluß in der durch
Zeichnung und Beschreibungnachgewiesenen Zu¬
sammensetzung, ohne Jemanden in der Anwendung
bekannter Theile zu behindern,

auf drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und
für den Umfang des preußischen Staats ertheiltworden.
SAS 916. Dem Herrn Carl Adolf Wagner zuBerlin ist unter dem 9. Juli 1874 ein Patent

auf eine Vorrichtung zum Ein- und Ausheben von

Eisenbahnwagen-Kuppelungenin der durch Zeich¬
nung und Beschreibung nachgewiesenZusammen¬
setzung, ohne Jemand in der Anwendung bekannter
Theile zu beschränken,

auf drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und
für den Umfang des preußischen Staats ertheilt
worden.
SAA 922, Dem Ingenieur Samuel Arnold
Samuelson zu Hamburg ist unter dem 8. Juli d. I.
ein Patent

auf einen durch Zeichnung und Beschreibung nach¬
gewiesenen Mechanismus an Dampfwagen, zur
Uebertragungder Bewegung der Dampfmaschine
auf die Triebachse oder die Triebräder, soweit der¬
selbe für neu und eigenthümlich erachtet ist,

auf drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und
für den Umfang des preußischenStaats ertheilt
worden.
SAA 923, Dem Herrn C. E. Kubisch in Görlitz
ist unter dem 8. Juli d. I. ein Patent

auf einen Göpel in der durch Zeichnung und Be¬
schreibung nachgewiesenen Zusammensetzung, ohne
Jemand m der Benutzungbekannter Theile desselben
zu beschränken,

auf drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und
für den Umfang des preußischenStaats ertheilt
worden.

MA5. 924. Dem Ingenieur Otto Schlick in Fiumeist unter dem 8. Juli d. I. ein Patent
auf ein durch Zeichnung und Beschreibung nachge¬
wiesenes Steuerruder für Schraubenschiffe,

auf drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und
für den Umfang des preußischen Staats ertheilt
worden.
SA«. 927. Dem Ingenieur Albert Knust zu Braun¬
schweig ist unter dem 10. Juli 1874 ein Patent

auf eine durch Beschreibung und Zeichnung nach¬
gewiesene Eisenbahnwagen-Kuppelung, sowie dies elbe
für neu und eigenthümlicherachtet ist, ohneJeman-
den in der Anwendung bekannterTheile zu be¬
schränken,

auf drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und
für den Umfang des preußischen Staats ertheilt
worden.

SAZ. 928. Zusammenstellungder in den öffentlichen Anzeigern Nr. 48 und 49 zur Besetzung angezeigten,

Bezeichnung
der

vakanten Dienststellen.
Einkommen

der Stelle jährlich.
Meldung

big

zum

Nr. der
Bekannt¬
machung

Lehrerin an der gem. Klasse der katholischen Schule
in Griethausen.

Lehrerin an der fünfklassigen katholischen Mädchen¬
schule in Ratingen.

245 Thaler, freie Wohnung nebst
Garten und 16 Thaler für
Privatheizung.

250 Thaler.

25/7

baldigst

2054

2055
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Bezeichnung
der

vakanten Dienststellen.

Einkommen
der Stelle jährlich.

Meldung
bis

zum

Nr. der
Bekannt¬
machung.

Ein Lehrer und zwei Lehrerinnen an der katholischen
Volksschule in Altenefsen.

Lehrerin an der katholischen Volksschule in Carnap.
Hauptlehrer an der dreiklassigen evangelischen Volks¬

schule in Speldorf bei Mülheim an der Ruhr.

Elcmentarlehrer an der evangelischen höheren Töchter¬
schule in Essen.

Lehrerin an der katholischen Volksschule in Kaarst
bei Neuß.

Lehrerin an der gem7 Unterklasse der katholischen
Volksschule in Holt, Landgemeinde M.-Gladbach

Lehrerin an der Unterklasse der städtischen evangel.
Volksschule in M. Gladbach.

Lehrerin an der gem. Unterklasse^ der kathol. Volks¬
schule in Bislich, Kreis Rees.

Zweiter Lehrer an der zweiklassigen evangel. Volks¬
schule in Richrath.

Erste Lehrerin an der katholischen Volksschule in
Stoppenberg.

Lehrer an der einklassigen evangelischen Volksschule
in Mohland bei Cleve.

Lehrerin an der zweiten Klasse der kathol. Schule in
Odenkirchen.

Lehrerin an der Mädchenklasse der kathol. Schule in
Geistenbeck, Bürgermeisterei Odenkirchen.

Lehrer an der evangelischen Volksschule in Berg¬
hausen, Bürgermeisterei Kronenberg.

Polizeisergeant in der Bürgermeisterei Cleve.
Zwei Ausseher bei dem Königlichen Arresthause in

Elberfeld.

450 Thaler, bezw. 300 Thaler und
freie Wohnung.

300 Thaler und freie Wohnung.
600 Thaler, steigend bis 700 Thaler,

freie Wohnung, nebst Garten,
Obsthof und Ackerland, sowie
Heizungs- :c. Entschädigung.

800 Thaler.

250 Thaler, freie Wohnung und
einen Vs Morgen großen Garten.

275 Thaler und freie Wohnung.

300 Thaler, nach je 10 Jahren
um 50 Thaler bis 400 Thaler
steigend, sowie 50 Thaler Mieths¬
entschädigung.

200 Thaler, volle Miethsentschädi¬
gung und 10 Thaler für persön¬
lichen Brennbedarf.

350 Thaler und 50 Thaler Mieths¬
entschädigung.

300 Thaler nebst freier Wohnung.

320 Thaler, freie Wohnung und
den sonst üblichen Competenzen.

260 Thlr.,25 Thlr. Miethsentschädi¬
gung und Vergütung für Heiz. :c.

275 Thaler, 25 Thaler Mieths¬
entschädigung und Vergütung für
Heizung:c.

400 Thaler und freie Wohnung
(4 Zimmer und Garten.)

265 Thaler.
je 300 Thaler und 60 Thale

Miethsentschädigung.

10/8

baldigst

1/8

baldigst

baldigst

baldigst

baldigst

3/8

15/8

7/8

27/7

2056

2057

2058

2050

2060

2061

2062

2063

2088

2089

2090

2091

2092

2064
2065
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